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IV. Strafbeſtimmungen , ſoweit ſolche
nicht ſchon unter l . —Ill . enthalten ſind.

1 . Polizeiſtrafgeſetzbuch .
§ 30 . Neben den Beſtimmungen des gegenwärtigen Ge⸗

ſetzbuches bleibt den Polizeibehörden die Befugniß vorbe⸗
halten , auch unabhängig von der ſtrafgerichtlichen Verfolgung
rechts - und ordnungswidrige Zuſtände innerhalb ihrer Zu⸗
ſtändigkeit zu beſeitigen und deren Entſtehung oder Fortſetzung
zu hindern .

Anordnungen dieſer Art ſind nur inſoweit zu treffen ,
als ſie im öffentlichen Intereſſe geboten erſcheinen .

Perſönlicher Zwang kann nur angewendet werden , wenn
die zu treffenden Maßregeln ohne ſolchen undurchführbar
ſind ; ein Gewahrſam darf in ſolchem Falle die Dauer von
48 Stunden nicht überſteigen .

Über den Erſatz der durch ſolche Maßregeln entſtandenen
Koſten hat in allen Fällen die Polizeibehörde zu erkennen
und das Erkenntniß nach den Beſtimmungen über die Bei⸗
treibung der auf dem öffentlichen Recht beruhenden Forder⸗
ungen der Amtskaſſen vollziehen zu laſſen .

§. 87a . Wer den zur Sicherung der öffentlichen Ge⸗

ſundheit erlaſſenen Verordnungen oder den auf Grund ſolcher
Verorduungen ergangenen bezirks⸗ oder ortspolizeilichen Vor⸗

ſchriften zuwiderhandelt , wird an Geld bis zu 60 Mark oder
mit Haft bis zu 14 Tagen beſtraft . )

§ 108 . An Geld bis zu 50 Mark wird beſtraft :
wer ohne vorgängige Anzeige bei der Polizeibehörde an
Straßen oder gemeinzugänglichen Orten Brüche oder

) Vergleiche hiezu die Verordnung des Miniſteriums des
Innern betr . die Sicherung der öffentlichen Geſundheit und Rein⸗
lachkeit Seite 41 , und die Verordnung über die Einrichtung der
Schlächtereien Seite 78 .
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Strafbeſtimmungen .

Gruben anlegt , betreibt , verläßt oder wieder eröffnet ,

welche durch ihre Tiefe für Vorübergehende Gefahr ver⸗

urſachen können , oder wer hiebei den zur Verhütung
von Unglücksfällen erlaſſenen Verordnungen oder be⸗

ſonderen Vorſchriften der Polizeibehörde zuwiderhandelt ,
5. wer ſonſtigen Beſtimmungen , welche durch Verordnung ,

bezirks⸗ oder ortspolizeiliche Vorſchriften zur Verhütung
von Unglücksfällen erlaſſen ſind , oder den zum gleichen
Zweck von der Polizeibehörde getroffenen Anordnungen

zuwiderhandelt .

§ 116 . An Geld bis zu 150 Mark oder mit Haft
wird beſtraft , wer als Bauherr , Baumeiſter oder Bauhand⸗
werker den Verordnungen über die Baulinie , die Feſtigkeit ,
die Feuerſicherheit und Geſundheit , den örtlichen Bauord⸗

nungen oder den nach Maßgabe dieſer Polizeivorſchriften in

den einzelnen Fällen von der Polizeibehörde getroffenen be⸗

ſonderen Anordnungen zuwiderhandelt . “

§ 119 . Hauseigenthümer oder deren Stellvertreter , welche

ohne vorherige Anzeige bei der Polizeibehörde oder mit Nicht⸗

beachtung der ihnen hierbei ertheilten Anweiſungen Blitzab⸗
leiter anbringen laſſen , oder welche bei den periodiſchen Vi —

ſitationen ſolcher Blitzableiter ihnen gemachten Auflagen nicht

nachkommen , verwirken eine Geldſtrafe bis zu 20 Mark . )

) Vergleiche hiezu die Landesbauverordnung Seite 8.

2) Werden bei Errichtung oder Inſtandhaltung eines Blitz⸗
ableiters nicht die nöthigen Vorſichtsmaßregeln beobachtet , ſo wird

ſtatt des beabſichtigten Schutzes eine ſchwere Gefährdung der be⸗

treffenden Gebäude bewirkt . Es iſt deshalb eine vorgängige Anzeige
von der Errichtung jedes Blitzableiters bei dem Bezirksamte ( § 4 d

der Verordnung vom 20 . September 1864 ) verlangt und eine pe⸗
riodiſche Unterſuchung der Blitzableiter durch Sachverſtändige ange⸗
ordnet , endlich dem Bezirksamte das Recht ertheilk , die Abhilfe der
bei dieſen Anläſſen an den Tag tretenden Mängel zu verlangen .

Die Ausführung der Unterſuchungen erfolgt in der Weiſe , daß

die Bezirksämter periodiſch die Hauseigenthümer auffordern , für die
Viſitationen ihrer Blitzableiter Sorge zu tragen und das Zeugniß
über den Befund vorzulegen . Kommt der Hauseigenthümer dieſer
Aufforderung nicht nach , ſo kann die Viſitation auf ſeine Koſten von

Amtswegen veranlaßt werden . Verordnung Miniſterium des Innern
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et , 2 . Reichsſtrafgeſetzbuch .
§ 330 . Wer bei der Leitung oder Ausführung eines

69 Baues wider die allgemein anerkannten Regeln der Baukunſt
lt dergeſtalt handelt , daß hieraus für Andere Gefahr entſteht ,

wird mit Geldſtrafe bis neunhundert Mark oder mit Ge⸗

115 flängniß bis zu Einem Jahre beſtraft .

hen § 366 . Mit Geldſtrafe bis zu ſechszig Mark oder mit

zen Haft bis zu vierzehn Tagen wird beſtraft :
8. wer nach einer öffentlichen Straße oder Waſſerſtraße ,

aft oder nach Orten hinaus , wo Menſchen zu verkehren

1 vom 22. Oktober 1874 , die Viſitation von Blitzableitern ꝛc. betrffd
ett, ( Geſetz und Verordnungsblatt Seite 518 ) .
rd⸗ Ein Erlaß des Miniſteriums des Innern vom 7. Dezember

in 1882 Nr . 19630 ſchreibt ferner vor :
be⸗ Die Viſitationen ſind alljährlich und zwar abwechſelnd in dem

einen Jahr mittels des Galvanoſfkops , und in dem andern durch
ſorgfältige äußere Beſichtigung der Leitung ihrer ganzen Länge

ſche nach vorzunehmen . Die alljährliche Wiederholung der Unterſuchung
chi⸗ erſcheint geboten , weil ſelbſt kleine Beſchädigungen einer Leitung ge⸗N⸗ fährlich werden können , und das alternierende Verfahren empfiehlt
ab⸗ ſich deshalb , weil nicht ſelten vorkommt , daß bei der Prüfung mittels
Vi⸗ des Galvanoſkops der elektriſche Strom die Leitung ungehindert
icht durchläuft , während dieſelbe für die Aufnahme des Blitzes in Folge
. 2

der Schwäche oder Schadhaftigkeit einzelner Verbindungsſtellen ſich* als unbrauchbar erweiſt . Der letztere Umſtand läßt es auch als
dringend wünſchenswerth erſcheinen , daß der mit der Unterſuchung
Beauftragte nicht bloß die Konſtruktion der Blitzableiter genau kennt ,

litz⸗ ſondern zugleich im Stande iſt , kleinere Schäden der Leitung ſofortbird an Ort und Stelle auszubeſſern . Es ſoll deshalb bei der Auswahl
be⸗ der Viſitatoren auf ſolche Techniker oder Handwerker ( Schloſſer ,
eige Blechner , Schieferdecker ) geſehen werden , welche in beiderlei Richtung4 d den Anforderungen genügen . Eine Beſichtigung der Leitung von
pe⸗ der Straße aus mittels Fernrohrs iſt als unvollſtändig zu verwerfen .
tge⸗ Eine Verſäumniß der Anzeige oder der Ungehorſam gegen die
der Auflagen wird nach § 119 beſtraft und zwar ſowohl gegen den

Hauseigenthümer , wie gegen den Werkmeiſter , welcher einen Blitz⸗daß ableiter errichtet , ohne ſein Vorhaben angezeigt zu haben , oder die
die in Folge der Anzeige ihm eröffneten Weiſungen des Bezirksamtsniß nicht befolgt ; dagegen kann den Werkmeiſter , wenn er nur die Re⸗
eſer paraturen , welche in Folge der Viſitation dem Eigenthümer auf⸗von erlegt wurden , ausführt , wegen nicht gehöriger Beachtung dieſer
tern amtlichen Vorſchriften keine Strafe treffen .
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pflegen , Sachen , durch deren Umſtürzen oder Herabfallen
Jemand beſchädigt werden kann , ohne gehörige Befeſtig⸗

ung auſſtellt oder aufhängt , oder Sachen auf eine Weiſe
ausgießt oder auswirft , daß dadurch Jemand beſchädigt
oder verunreinigt werden kann ;

9. wer auf öffentlichen Wegen , Straßen , Plätzen oder

Waſſerſtraßen Gegenſtände , durch welche der freie Ver⸗

kehr gehindert wird , aufſtellt , hinlegt oder liegen läßt!);
10 . wer die zur Erhaltung der Sicherheit , Bequemlichkeit ,

Reinlichkeit und Ruhe auf den öffentlichen Wegen ,

Straßen , Plätzen oder Waſſerſtraßen erlaſſenen Polizei⸗
verordnungen übertritt . ?)

§ 367 . Mit Geldſtrafe bis zu einhundertfünfzig Mark

oder mit Haft wird beſtraft :

12 . wer auf öffentlichen Straßen , Wegen oder Plätzen , auf
Höfen , in Häuſern und überhaupt an Orten , an welchen
Menſchen verkehren , Brunnen , Keller , Gruben , Off—
nungen oder Abhänge dergeſtalt unverdeckt oder unver⸗

wahrt läßt , daß daraus Gefahr für Andere entſtehen
kann ;

13 . wer trotz der polizeilichen Aufforderung es unterläßt ,
Gebäude , welche den Einſturz drohen , auszubeſſern oder

niederzureißens ) ;
14 . wer Bauten oder Ausbeſſerungen von Gebäuden , Brunnen ,

Brücken , Schleuſen , oder anderen Bauwerken vornimmt ,

Y) Wo zu der fraglichen Handlung eine polizeiliche Erlaubniß

beſonders oder im Allgemeinen für einzelne derartige Fälle gegeben

iſt , findet die Strafbeſtimmung keine Anwendung . Solche Erlaubniß

ertheilt bei Land⸗ und Kreisſtraßen die Straßenbauinſpektion , bei

Gemeindewegen die em r § 5 4, 22 , 23 der Straßenpolizei⸗
ordnung ( Seite 50) . Aufſte en ꝛc. von Gegenſtänden unter Zuwider⸗

handeln gegen die bei der Erlaubniß feſtgeſetzten Genehmigungsbe⸗
dingungen ſteht dem unbefugten Aufſtellen gleich .

2) Vergleiche hiezu die Straßenpolizeiordnung ( Seite 50) .

3) Die Aufforderung geht vom Bezirksamt aus .

Verordnung vom 29 . Dezember 1871 .
Ziffer 3der
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ohne die von der Polizei angeordneten oder ſonſt erfor⸗
derlichen Sicherungsmaßregeln zu treffen ! ) ;

15 . wer als Bauherr , Baumeiſter oder Bauhandwerker einen
Bau oder eine Ausbeſſerung , wozu die polizeiliche Ge⸗
nehmigung erforderlich iſt , ohne dieſe Genehmigung oder
mit eigenmächtiger Abweichung von dem durch die Be⸗

Bauplane ausführt oder ausführen
läßt . ?
§ 368 . Mit Geldſtrafe bis zu ſechszig Mark oder mit

Haft bis zu vierzehn Tagen wird beſtraft :
3. wer ohne polizeiliche Erlaubnißs ) eine neue Feuerſtätte

errichtet oder eine bereits vorhandene an einen andern
Ort verlegt .
§ 369 . Mit Geldſtrafe bis zu einhundert Mark oder

mit Haft bis zu vier Wochen werden beſtraft : 5
3. Gewerbtreibende , welche in Feuer arbeiten , wenn ſie die

Vorſchriften nicht befolgen , welche von der Polizeibehörde
wegen Anlegung und Verwahrung ihrer Feuerſtätten ,
ſowie wegen der Art und der Zeit , ſich des Feuers zu
bedienen , erlaſſen ſind .

3. Badiſches Geſetz vom 25 . Februar 1879 , das
Forſtſtrafrecht und Forſtſtrafverfahren betr .

(Geſetzes⸗ und Verordnungsblatt Seite 161 . )

§ 24 . ( Unbefugtes Bauen in der Nähe von
Waldungen . ) Die übertretung der Vorſchriften der 88 57

) Die Sicherungsmaßregeln können gemäß Artikel 3 VI . d
des Badiſchen Einführungs⸗Geſetzes zum 18 i in orts⸗
polizeilichen Vorſchriften oder im einzelnen Falle von derOrtspoli⸗
zeibehörde gemäß Ziffer 4 der Verordnung vom 29 . Dezbr . 1871 an⸗
geordnet werden , die Unterlaſſung der Si erheitsmaßregeln iſt aber
auch bei dem Mangel ſolcher Vorſchriften ſtrafbar , wenn ſolche nach
allgemeiner Erfahrung erforderlich waren .

) Vergleiche §S 51 und folgende der Landesbauverordnung
Seite 3] ) .

) Es iſt das die allgemeine Bauerlaubniß ; eine beſondere Er⸗
laubniß wegen der Feuerſtätten iſt nicht nöthig .
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bis 59 des Forſtgeſetzest ) wird an Geld bis zu 150 Mark
oder mit Haft beſtraft .

4 . Reichsgewerbeordnung .
§ 147 . Mit Geldſtrafe bis zu dreihundert Mark und im

Unvermögensfalle mit Haft wird beſtraft :
1) wer den ſelbſtändigen Betrieb eines ſtehenden Ge⸗

werbes , zu deſſen Beginne eine beſondere polizeiliche Geneh⸗
migung ( Konzeſſion , Approbation , Beſtallung ) erforderlich iſt ,
ohne die vorſchriftsmäßige Genehmigung unternimmt oder
fortſetzt oder von den in der Genehmigung feſtgeſetzten Be⸗
dingungen abweicht . ) ;

2) wer eine gewerbliche Anlage , zu der mit Rückſicht
auf die Lage oder Beſchaffenheit der Betriebsſtätte oder des
Lokals eine beſondere Genehmigung erforderlich iſt ( §8 16
und 24 ) ) ohne dieſe Genehmigung errichtet , oder die weſent⸗
lichen Bedingungen , unter welchen die Genehmigung ertheilt
worden , nicht innehält , oder ohne neue Genehmigung eine
weſentliche Veränderung der Betriebsſtätte oder eine Ver⸗
legung des Lokals oder eine weſentliche Veränderung in dem
Betriebe der Anlage vornimmt ;

4) wer der Aufforderung der Behörde ungeachtet den
Beſtimmungen des § 120 zuwiderhandelt . “)

Enthält die Handlung zugleich eine Zuwiderhandlung
gegen die Steuergeſetze , ſo ſoll nicht außerdem noch auf eine
Steuerſtrafe erkannt werden , es iſt aber darauf bei Zumeſſung
der Strafe Rückſicht zu nehmen .

In dem Falle zu 2 kann die Polizeibehörde die Weg⸗
ſchaffung der Anlage oder die Herſtellung des den Beding⸗
ungen entſprechenden Zuſtandes derſelben anordnen .

) Seite 65 abgedruckt .
) Vergl . die § § 30, 33 , 33a der Gewerbeordnung ( Seite 96) .
) Seite 71 und 80 .

) Seite 68 .
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5. Geſetz , betr . die Benützung und Inſtandhaltungder Gewäſſer vom 25 . Auguſt 1876 .
(Geſetz⸗ und Verordnungsblatt Seite 233. )

Artikel 5. Wer öffentliche Gewäſſer ohne die vorgeſchrie⸗bene Genehmigung benützt oder den Genehmigungsbeding⸗ungen zuwiderhandelt , wird an Geld bis zu 150 Mark odermit Haft geſtraft . )

6. Geſetz vom 3 . März 1870 , die Ausübung undden Schutz der Fiſcherei betr .
Artikel 14 . Wer den in Artikel 3, 49), 5, 6, 8, 10 und12 dieſes Geſetzes ergangenen Verboten , ſowie den auf Grunddieſer Verbote und zum Vollzug der Artikel 9 und 13 Abſatz4 erlaſſenen Verordnungen , bezirkspolizeilichenVorſchriftenund ſonſtigen Anordnungen der Verwaltungsbehörde, fernerwer den zum Schutze des Fiſchereirechts und zur Verhütungvon Übertretungen fiſchereipolizeilicherVorſchriften , endlich werden hinſichtlich der Ausübung der Fiſcherei im Intereſſe desöffentlichen Verkehrs und der Schifffahrt erlaſſenen Verord⸗

nungen zuwiderhandelt , wird an Geld bis zu 150 Mark odermit Haft beſtraft .

) Dieſe Strafbeſtimmung trifft unbefugte Vornahme der in§ 1. Ziffer 2 der Vollzugsverordnung zum Waſſergeſetz ( Seite 101¹0bezeichneten Handlungen ; die Errichtung von Anlagen der in § 1Ziffer 1 und 3 benannten Art ohne Erlaubniß unterliegt der Straf⸗beſtimmung des §147 der Reichsgewerbeordnung ( Seite 112 ) . Artikel24 des Waſſergeſetzes .
) Siehe Seite 105 .

Schluſſer , Bau⸗ und feuerpolizeilicheVorſchriften .
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